
der abzuwägen, um zu einem – egal welchem – gut begründe-
ten Ergebnis zu gelangen.

2. Weitere entscheidungserhebliche Fälle

Weiter ist ein Streitentscheid zwischen den oben genannten
Theorien erforderlich, wenn der Täter das Opfer mit den
Mitteln einer Nötigung – vorsätzlich oder fahrlässig – unter-
halb der Schwelle des § 35 StGB zu einer Selbstschädigung
bzw. -gefährdung bewegt:

T stellt dem O die Aufdeckung eines kompromittierenden Skandals
in Aussicht, der dessen gesellschaftliche Anerkennung oder wirt-
schaftliche Existenz entzöge. O tötet sich deshalb.48

Nach der Exkulpationslösung käme man zu einer Freiverant-
wortlichkeit und damit Straflosigkeit des T wegen §§ 212 I,
25 I Var. 2 StGB bzw. § 222 StGB, da keines der in § 35
StGB geschützten Rechtsgüter betroffen ist. Die Vertreter
argumentieren, das Gesetz gehe davon aus, dass jeder Schuld-
fähige einem psychischen Druck unterhalb der Schwelle des
§ 35 I StGB in besonnener Selbstbehauptung standhalten
könne.49 Die Einwilligungslösung müsste die Freiverantwort-
lichkeit verneinen und T schuldig sprechen, weil die Ent-
scheidung zur Selbsttötung aufgrund des gewichtigen Drucks
nicht defektfrei war.50 Auch hier ist ein Streitentscheid zu
führen. Spricht man sich mit der Exkulpationslösung für die
Freiverantwortlichkeit aus, so ist freilich an eine Strafbarkeit
gem. § 240 StGB zu denken.51

Schließlich ist ein Streitentscheid nötig, wenn sich das Opfer
im Zustand des § 21 StGB (und nicht des § 20 StGB) selbst
schädigt oder gefährdet. Während die Exkulpationslösung zu
einer Freiverantwortlichkeit kommt,52 bewerten die zahlrei-
chen Vertreter der Einwilligungslösung den psychisch an-
geschlagenen Zustand des handelnden Opfers als unfrei. Frei-
lich herrscht Streit darüber, welcher Art die seelischen Stö-
rungen sein müssen.53 Hier gilt daher ebenfalls, dass es nicht
auf das Ergebnis, sondern den schlüssigen Begründungsweg
ankommt.

E. BEDEUTUNG FÜR WEITERE DOGMATISCHE KONSTEL-
LATIONEN

Gelangt man zur Straflosigkeit des Mitwirkenden wegen sei-
nes aktiven Beitrags zur Selbstschädigung oder -gefährdung,
ist die Arbeit in der Klausur regelmäßig noch nicht getan. Die
eingangs zitierten Entscheidungen zur ärztlichen Suizid-
begleitung rufen weitere Anknüpfungspunkte für eine Straf-
barkeit in Erinnerung. Zum einen kommt die Begehung eines
unechten Unterlassungsdelikts in Betracht, wenn der an der
Selbstschädigung bzw. -gefährdung Mitwirkende eine Garan-
tenstellung, insbesondere aus Ingerenz, für die Rechtsgüter
des Opfers hat. Zum anderen ist an eine unterlassene Hilfe-
leistung gem. § 323 c StGB zu denken.54 Freilich ist hier nicht
der Ort, um diese Fragen näher zu beleuchten. Jedoch sei so
viel angemerkt: Im Ergebnis kommt der BGH insgesamt zur
Straflosigkeit der angeklagten Ärzte. Das von der Rechtspre-
chung zunehmend aufgewertete Recht auf Selbstbestimmung
und das damit einhergehende Prinzip der Eigenverantwor-
tung schlagen sich mithin in letzter Konsequenz in einer
Begrenzung der Garantenhaftung55 sowie einer restriktiven
Auslegung des § 323 c StGB nieder.56 Denn auch dort geht es
primär um die Abschichtung von Verantwortungsbereichen
nach normativen Zurechnungskriterien. Klausurbearbeiter
können also die bereits im Rahmen der mittelbaren Täter-
schaft bzw. objektiven Zurechnung gewonnenen Wertungen
erneut fruchtbar machen. Ein weiterer Grund, weshalb sich
eine Auseinandersetzung mit der Exkulpations- und Einwil-
ligungslösung lohnt.

48 MüKoStGB/Schneider, 3. Aufl. 2017, Vor § 211 Rn. 50m.Bsp. sowie Roxin StrafR
AT II, 2003, § 15 Rn. 54.

49 Roxin StrafR AT II, 2003, § 15 Rn. 57; MüKoStGB/Schneider, 3. Aufl. 2017, Vor
§ 211 Rn. 50 mwN.

50 Herzberg JA 1985, 336 (337); Lackner/Kühl/Kühl, StGB, 29. Aufl. 2019, StGB Vor
§ 211 Rn. 13 b; NK-StGB/Neumann, 5. Aufl. 2017, Vor § 211 Rn. 68.

51 Roxin StrafR AT II, 2003, § 15 Rn. 58.
52 MüKoStGB/Schneider, 3. Aufl. 2017, Vor § 211 Rn. 53.
53 NK-StGB/Neumann, 5. Aufl. 2017, Vor § 211 Rn. 66 mwN.
54 BGHNStZ 2019, 662 (664 ff.) Rn. 29 ff.; 2019, 666 (668 ff.) Rn. 25 ff.
55 Kubiciel NJW 2019, 3033 (3035 f.) („Ingerenzsperre“); Kudlich JA 2019, 867

(868 f.);Hillenkamp JZ 2019, 1053 (1055 f.).
56 Krit. zu den Judikaten hinsichtlich § 323 c StGB (Verneinung erst der Zumutbar-

keit)Hecker JuS 2020, 82 (84 f.) Rissing-van Saan/Verrel NStZ 2020, 121 (128 f.).
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X wohnt mit seiner Freundin F zusammen. Beide sind bei der DB AG beschäftigt, X als
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Triebwagenführer und F als Zugbetreuerin („Schaffnerin“). F stellt auf der Fahrt von Berlin
nach Köln einem Fahrgast einen gültigen Fahrschein aus und erhält dafür 125 EUR in bar.
Das Geld steckt sie nicht in ihren für Fahrtgelder vorgesehenen Geldbeutel, sondern in die
Schutzhülle ihres privaten Handys. In Köln geht sie von dem Geld einkaufen. X weiß davon
zunächst nichts, sondern erfährt es erst später, als F damit prahlt. X und F geraten darüber in
Streit. Infolgedessen verlässt sie ihn, zieht aus der Wohnung aus und geht eine Beziehung mit
M ein.

X ist verärgert über F und berichtet dem Fahrdienstleiter über die Abrechnung von F auf der
Fahrt von Berlin nach Köln. Dieser glaubt X nicht, vielmehr bekommen seine Vorgesetzten
mit, dass er über Betriebsinterna spricht und mahnen ihn deswegen ab; im Falle der erneuten
Weitergabe von Betriebsinterna wird ihm die Kündigung angedroht. Dieses „Unrecht“
empört X, woraufhin er F anruft, ihr von der Abmahnung berichtet und ihr massive Vor-
würfe macht. In dem daraufhin beginnenden Streitgespräch berichtet er auch darüber, dass in
ihrem ehemaligen Freundeskreis ihre „Abrechnung“ bekannt sei. F spiegelt X daraufhin
wahrheitswidrig vor, das Telefonat aufgezeichnet zu haben und berichtet ihm von der
Beziehung zu M. X gerät in Rage und befürchtet, ihm werde – unter Verwendung des
aufgezeichneten Telefonats – wegen der erneuten Weitergabe von Betriebsinterna gekündigt
werden. Wutentbrannt begibt er sich zu der neuen Wohnung von F, tritt die Wohnungstür
ein und stürmt auf sie zu. Die Türzarge ist geborsten, F flüchtet aus Angst aus ihrer Wohnung
in den Garten. Der sportlich trainierte und ihr körperlich massiv überlegene X folgt ihr und
wirft sie auf einer Rasenfläche vor dem Haus zu Boden. Er setzt sich auf ihren Oberkörper
und würgt sie mit beiden Händen, um sie zu töten. F verliert ihr Bewusstsein. Es eilt ihr Z
zur Hilfe und versucht, X von ihr herunter zu ziehen. X schleudert daraufhin Z in eine
Hecke, wodurch Z leichte Schürfwunden erleidet. Als er im Begriff ist, F weiter zu würgen,
ruft eine Nachbarin von ihrem Balkon aus dem 2. Stockwerk: „Was soll das? Verschwinde
oder ich hole die Polizei!“ X sieht davon ab, F weiter zu würgen, obwohl es ihm möglich
gewesen wäre, sie zu töten. Stattdessen geht er – ohne Hast – vom Garten auf die Straße
zurück in seine Wohnung. Als die Polizei erscheint, ist X bereits weggegangen. F ist zwar
wieder bei Bewusstsein, hat aber schwere Würgemale am Hals und muss stationär im
Krankenhaus behandelt werden.

Strafbarkeit der Beteiligten? Etwa erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

Hinweis: Der Aufbau ist unproblematisch. Es bietet sich an, Tatkomplexe zu bilden, nämlich „Die
Zugfahrt nach Köln“ und „Das Ende der Beziehung“. Eine chronologische Prüfung ist naheliegend, da
das Verhalten der F bei der Prüfung etwaiger des Mordmerkmale X zu berücksichtigen ist.

A. TATKOMPLEX 1: „DIE ZUGFAHRT NACH KÖLN“

STRAFBARKEIT DER F

I. Unterschlagung, § 246 I StGB

F könnte sich wegen Unterschlagung gem. § 246 I StGB strafbar gemacht haben, indem sie
den Bargeldbetrag in Höhe von 125 EUR für sich behielt.

1. Tatbestandsmäßigkeit

a) Objektiver Tatbestand

F müsste sich eine fremde, bewegliche Sache rechtswidrig zugeeignet haben. Sachen sind alle
körperlichen Gegenstände, § 90 BGB, wozu insbesondere Bargeld zählt (vgl. Lackner/Kühl/
Kühl, StGB, 29. Aufl. 2018, StGB § 242 Rn. 2), welches auch beweglich im Sinne der Norm
ist. Es müsste auch fremd für F sein. Fremd ist eine Sache, wenn sie im (Mit-)Eigentum eines
anderen steht. Maßgeblich ist die zivilrechtliche Beurteilung. Hier stand das Geld im Eigen-
tum der DB AG. Die F hat die Fahrkarte als Mitarbeiterin der DB AG im Rahmen der
Stellvertretung (§ 164 I 1 BGB) verkauft und das Bargeld für diese in Empfang genommen;
sie hat zwar Besitz an dem Geld, aber kein Eigentum. F hat auch die tatsächliche Sachherr-
schaft an dem Geld und mithin Gewahrsam; dabei kommt es hier nicht darauf an, ob sie das
Geld schon für sich oder noch für ihren Arbeitgeber besitzen will (vgl. zur Besitzdienerschaft
BeckOKBGB/Fritzsche, Beck’scher Online-Kommentar BGB, 55. Ed. 1.8.2020, § 855
Rn. 5 ff.). Das Institut des Besitzes im zivilrechtlichen Sinne ist gerade nicht vollständig
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